
INFORMATIONEN ÜBER DIE NICHT VERÖFFENTLICHTEN ENTSCHEIDUNGEN

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Harmonisierungsamts für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) und der Streithelferin.

Beschluss des Gerichts (Dritte Kammer) vom 10. Oktober 2006 —
Evropaïki Dynamiki/Kommission

(Rechtssache T-106/05)

„Öffentliche Dienstleistungsaufträge — Ausschreibung technischer Unterstüt
zungsleistungen in Zusammenhang mit der Verbesserung des Informations- und
Kommunikationstechnologie-Systems beim Staatlichen Statistikinstitut der Repu
blik Türkei — Ablehnung der Bewerbung — Frist — Bestätigende Handlung —

Unzulässigkeit“

1. Nichtigkeitsklage — Klage gegen eine Entscheidung, mit der eine nicht
fristgerecht angefochtene Entscheidung bestätigt wird (Artikel 230 EG) (vgl.
Randnrn. 46, 48-49, 54-55, 60)

2. Verfahren — Klagefristen — Ausschlusswirkung (vgl. Randnrn. 57-58, 60)

Gegenstand

Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission, die Bewerbung der Klägerin
im Rahmen der Ausschreibung technischer Unterstützungsleistungen in Zusam
menhang mit der Verbesserung des Informations- und Kommunikationstechno-
logie-Systems (IKT-System) beim Staatlichen Statistikinstitut der Republik Türkei

II - 82*



INFORMATIONEN ÜBER DIE NICHT VERÖFFENTLICHTEN ENTSCHEIDUNGEN

nicht in das beschränkte Verzeichnis aufzunehmen, und Nichtigerklärung der
Entscheidung, mit der der Antrag der Klägerin auf Überprüfung der Entscheidung
über die Ablehnung ihrer Bewerbung zurückgewiesen wurde

Tenor

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten.

Beschluss des Gerichts (Dritte Kammer) vom 12. Oktober 2006 —
Fermont/Kommission

(Rechtssache T-307/05)

„Zwischenstreit — Einrede der Unzulässigkeit — Klageschrift —
Formerfordernisse — Unzulässigkeit“

1. Verfahren — Klageschrift — Formerfordernisse (Satzung des Gerichtshofs,
Artikel 21; Verfahrensordnung des Gerichts, Artikel 44 § 1 Buchstabe c) (vgl.
Randnrn. 19-20, 29)

2. Europäische Gemeinschaften — Organe — Recht der Öffentlichkeit auf
Zugang zu Dokumenten — Verordnung Nr. 1049/2001 (Verordnung
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates) (vgl. Randnr. 26)

Gegenstand

Klage auf Ersatz des Schadens, der dem Kläger entstanden sein soll
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